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Sozialgericht Beriön 

S 183 AS 1663/16 E 

In dem Rechtsstreit 

Proz.-Bev.: 
Rechtsanwalt Ka Füßlein, 
Scharnweberstr. 0, 10247 BerJin, 
- 050/15-

gegen 

Jobcenter
 

5G BERLIN 

Ausfertigung 

Beschluss 
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"] -/ hat die 183. Kammer d S Sozialgerichts Berlin am 22. Februar 2016 durch die Richteriir am 
$ozialgericht A  beschlossen: . I ' j 

I. Die aufsc iebende Wirkung des Widerspruchs dies Antragstellers 
den 6ese ofd des Antragsgegners vom 26. Januar 2016 wird angeordrM' 

11. Der Antra sgegner trägt die notwendigen außergerichtlichen Kosten 
Antragstel ers. . _ 
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Gründe: 
\ 

I i 
Der am 04.02.2016 e hoben. Antrag deo Antrags/.II.", \ . \ 

Die aufschieb nde Wirkung des Widerspruchs gegen den Bescheid vom 26.011.2016 
wird angeordn t , \ 'I 

I 
.\ 
'1 

1. Der Antrag ist nach § 86b Abs. 1 SGG statthaft und auch im Übrigen zulässig. \ 'I 
Das Gericht der Haup ache kann gern. § B6b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGG auf Antrag in Fäl-
len, in denen Widersp eh oder Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung habehJ Ctie 
aufschiebende Wirku 9 ganz oder teilweise anordnen. Der fristgereichte Widerspruch :de.$ An-
tragstellers vom 04.02 2016 gegen den Bescheid vom 26.01.2016, mit dem der 
ner die bewilligten Lei tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für den Zeitraum 
01.03.2016 aufgeho n hat, entfaltet nach § 39 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch ($(38 
11) keine aufschiebend Wirkung. . 1 

, I 
! 

a. Einen ausdrücklich n Maßstab für die gerichtliche Anordnung der aufschiebenden V\f:ir;t<ung 
sieht § 86b Abs. 1 Sa 1 Nr. 2 SGG nicht vor. Um einen normativen Anhaltspunkt zu 
bietet sich in vorsichti er Anlehnung an § 86 a Abs. 3 Satz 2 SGG zunächst an, zu 
sichtigen, ob und in elchem Ausmaß ernsthafte Zweifel an der Rechtmäßigkeit jsnge-

I · , 
fochtenen Verwaltung aktes, bestehe.n (BT-Ors . . S. 25 Bezug auf 
1974, 1294 f.). An der VolIzIehung eines offensichtlich rechtswldngen :oder 
eines solchen, an des en Rechtmäßigkeit zumindest ernsthafte Zweifel bestehen, re-
gelmäßig kein besond res öffentliches (Vollziehungs-)Interesse bestehen, Wenig er-
scheint dagegen, in 86a SGG (oder § 39 SGB 11) ein gesetzlich bestimmtes I 
Ausnahmeverhältnis fü oder gegen einen Suspensiveffekt von WidersprOchen zu !(vgl. 
dazu eller/Leitherer, SGG, 10. Auf!. § B6b Rn. 12a mwN; fOr des 
VollzugSInteresses In § 39 Nr, 1 SGB 11, LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 15. April 
L 5 AS 364/10 B ER, R . 20, zitiert nach juris). I ! 

b. Gemessen daran Ob !Wiegt das Suspensivinteresse des Antragstellers das VOliziehl!JnJsin-
teresse im Hinblick a den AUfhebungsbescheid vom 26.01 .2016 deshalb, weil M! der 
Rechtmäßigkeit des an efochtenen Aufhebungsbescheides ernsthafte Zweifel 
Beweislast für die (poSi iva) Erfüllung der Aufhebungsvoraussetzungen aber der Antra9$geg-
ner trägt. \ : \ 

aa, Die Kammer war z einer Entscheidung allein an hand der Gerichtsakte gezwungen!, j da 
der Antragsgegner tro geri.chtlicher Hinweise zur Sach- und Rechtslage bereit$ i vom 
05.02.2016 und der Bi e um Ubersendung der Leistungsakten binnen 1 Woche sowie einer 
letzten Fristsetzung va 15.02.2016 weder die Leistungsakte übersandt hat noch !Stel-
lungnahme abgegeben hat. In Anbetracht der existenzsichemden Funktion :ium 
01.03,2016 aufgehoben n Leistungen erschien ein weiteres Zuwarten nicht vertretbar. I 

, I 

bb. Die Voraussetzunge für den angefochtenen Bescheid dürften nicht vorliegen. j 
Rechtsgrundlage für de angefochtenen Bescheid dürfte § 48 Abs. 1 Satz 1 
Zehntes Buch (SGB X) .V.m. § 40 Abs. 1 Satz 1 SGB 11 (in der seit dem 01 .01.2016 gelten-
den Fassung vom 21.07,2014) sein. . .\ 

§ 48 Abs. 1 Satz 18GB lautet: I 
I 
! 
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"Soweit in de tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim eines i 
Verwaltungsa tes mit Dauerwirkung lIorgelegen haben, eine wesentliche Ariqerung : 
eintritt, ist der erwaltungsakt mit Wirkung fUr die Zukunft aufzuheben!." I1 I 

Der Bescheid hebt di leistungen unter auf eine Änderung der verhältnissb11i or die i 
Zukunft auf. ' I' 

I 

cc. Soweit der Antrag gegner seine Entscheidung nach seiner Begründung ,auf die 
stützt, den Antragsg ner mit zwei Aufforderungen zur Beantragung einer (vQrzeitigen) i1lters-
rente aufgefordert zu haben und der Antragsteller diesen Aufforderungen "',icht naclt!\1 g"e,kOmM 

men sein soll, begrO det ein solches Verhalten keine wesentliche Änderung in den 
nissen, die bei Erlass des aufgehobenen Bewilligungsbescheides (der im Übrigen in Auf-
hebung nicht benannt wird) vorgelegen haben. Es kann offen bleiben, ob das Verhalten! nach 
Erlass des Bewilligun sbescheides für den Zeitraum ab dem 01.03.2016 liegt 
ist nicht bekannt). Insbesondere wäre mit dem behaupteten Verhalten der wo-
nach der Antragsteller nicht alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung der \J-1i1febe-
dürftigkeit ausgeschö ft hat, nicht erfüllt. I 
Die Kammer hat berei s mit EingangsverfOgung darauf hingewiesen, dass der mit der 
dung des Antragsgeg ars vorgebrachte Grundsatz des Nachrangs der 8GB" LeistuhQen im 
Verhältnis zu einer vo angigen Rentenleistung im SGB 11 Ober das Instrumentarium de:s! §§ 5 
Abs. 3 SGB 11 und 12 SGB 11 konkretisiert und realisiert wird . Diese Vorschriften 
abschließendes Konz pt und Instrumentarium zur Realisierung des im 
Sinne des § 9 SGB 11 ar. Das ergibt sich aus der Rechtspr. des BSG selbst. 1. 1 

Zu der Verpflichtung, Itersrente zu beantragen, hat das BSG in seiner Entscheidung I vom 
14.08.2015 ausgeführt I ' I 
,,12a iVm § 5 Abs 3 S tz 1 SGB " ermächtigen 8GB II-Leistungsträger, Leistungsbereehtigte 
zur Beantragung einer vorzeitigen Altersrente aufzufordern. 1 ! i 
a) Diese Vorschrjften ind Teil eines größeren Regelungszusammenhangs. In diese"jl li$t er-
werbsfähiger Leistung berechtigter nach § 7 Abs 1 Satz 1 Nr 3 SGB 11 (diese und aller Weite-
ren Vorschriften des 8 B 11 in der seit 1.4.2011 geltenden Fassung aufgrund der Bekan'rttma-
chung vom 13.5.2011, 8GBI I 850), wer - neben anderen Voraussetzungen - hilfebedürttig ist. 
HilfebedOrftig ist nach 9 Abs 1 SGB 11, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder 
chend aus dem zu ber" cksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und er-
forderliche Hilfe nicht v n anderen, insbesondelie von Angehörigen oder von Trägem anqerer 
Sozialleistungen erhält Hieran knüpft die Vorschrift des § 12a 8GB II über vorrangig:ei Leis-
tungen an. Danach sin Leistungsberechtigte verpflichtet, Sozialleistungen anderer in 
Anspruch zu nehmen nd die dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Vermei-
dung, Beseitigung, Ver Orzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich I(Satz 
1). Hiervon abweichen sind sie nicht verpflichtet, bis zur Vollendung des 63. 
eine Rente wegen Alter vorzeitig in Anspruch zu nehmen (Satz 2 Nr 1). Nach VOllenduhgldes 
63, Lebensjahres gehö indes zu den vorrangigen Leistungen grundsätzlich auch 
spruchnahme einer vo eitigen Altersrente trotz der ihr verbundenen dauerhaften Re'n'ten-
abschläge für jeden Kai ndermonat einer vorzeit igen Inanspruchnahme (niedligerer 
faktor nach § 77 Abs 2 Satz 1 Nr 2 Buchst a Sechstes Buch 80zialgesetzbuch <8GB für 
die gesamte Rentenbe ugsdauer aufgrund § 77 Abs 3 Satz 1 SGB VI). Stellen Leistuhg$be-
rechtigte trotz Aufforde ng einen erforderlichen Antrag auf vorrangige Leistungen an-
deren Trägers nicht, kö nen nach § 5 Abs 3 Satz 18GB 11 die Leistungsträger nach derl, !8GB 
11 den Antrag stellen so ie Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einlegen. Eine Er-
mächtigung enthielt ber its § 91 a Bundessozialhiffegesetz, dem im geltenden 
§ 95 Zwölftes Buch Soz'algesetzbuch (8GB XII) entspricht. ' ! 
b) Mit diesen Vorschrift n setzt der Gesetzgeber nach seiner Regelungskonzeption 
mativen Grundsatz des Nachrangs existenzsichemder Leistungen um. Diesen in § 2 f'M 1, 
Abs 2 8atz 1 und § 3 bs 3 Halbsatz 18GB II noch allgemein zum Ausdruck 
Nachrang konkretisiere § 12a und § 5 Abs 3 Satz 1 SG8 11 zur Ermächtigung des LeistJngs-
trägers , selbst anstelle es leistungsberechtjgten Anträge auf vorrangige Leistungen eiM 

I I 
1 I 
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nem anderen Träger zu steHen, wenn der Leistungsberechtigte entgegen Verpf/ibhtung i 
und trotz Aufforderun einen erforderlichen Antrag nicht stellt. . I ' I ! 
Mit § 5 Abs 35GB I "sollen das Realisieren von Ansprüchen gegen ander;e Träger IJpd der I 
Nachrang der Leistu gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (so \ 
BT-Drucks 1511516, 51 t). § 12a 8GB 11 "stem" in Satz 1 zur in den §§ 5, 7[ und 9 SPIB 11 vo- ! 
rausgesetzten Pflicht zur Inanspruchnahme einer vorrangigen Sozialleistung, "klar", hier- i 
zu nur verpflichtet ist wer dadur.ch die Hilfebedürftigkeit beseitigen, vermeiqen, 0- ! 
der verkürzen kann" (BSG, Urteil vom 19. August 2015 - B 14 AS 1/15 R -':. BSGE (V

I
9wese- l, 

hen), SozR 4-4200 § 2a Nr 1, Rn. 16 ff.) ! I \ 
Bereits diese Ausfüh ngen legen nahe, dass die Verringerung der Hilfebed,urftigkeitl i18. von \ 
§ 9 SG8 I1 durch die teilung von auf vorrangige Sozialleistungen durch i 

Verwaltungsakt dem etroffenen auferlegte Rechtspflicht zur AntragsteIlung ;auferlegt ! 

kann. Im Zusammen ang damit stehen aber - so das BSG völlig zu Recht - die j 

gen nach § 12a und § 5 Abs 3 Satz 15GB 11 mit der Ermächtigung des ! 
selbst anstelle des Le stungsberechtigten Anträge auf vorrangige Leistungen bei einetr] : 
ren Träger zu stellen, wenn der Leistungsberechtigte entgegen seiner Verp1lichtung trotz i 

Aufforderung einen e orderlichen Antrag nicht stellt. 1
1

\ I 

Daraus folgt bereits s stematisch, dass die Voraussetzungen für eine im : 
Wege des § 48 SGB nicht parallel erfüllt sind, sonst bedürfte es des eigenen ' 
des Leistungsträgers uch nicht. I ' I 
Zu den Folgen einer NichtantragsteIlung führt die Literatur daher zutreffend aus: I I 
"Weigert sich der Lei tungsberechtigte trotz Aufforderung, einen Leistungsantrag ber :18inem 
anderen Träger zu st lien , hat dies für ihn keine unmittelbaren Folgen. ist die 
Weigerung oder das I norieren der Aufforderung weder nach § 12a 8GB 11 noch § 5 
Abs. 3 SGB 11 mit Sa ktionen bedroht. Ebenso wenig können im Fall der der 
AntragsteIlung die Sa ktionsregelungen der §§ 31 ff. 8GB" angewandt werden, dies . 
wäre im HinbliCk dara f, dass der Leistungsträger in einem solchen Fall gemäß § 'i'ps. 3 ! 

Satz 18GB 11 selbst z r AntragsteIlung befugt ist, unverhältnismäßig. Die in § 5 Abs. {latz 1 
SGB I1 enthaltene Reg lung der Folgen einer unterlassenen AntragsteIlung trotz AufforqJrung 
ist daher als abschlie end anzusehen (Radüge in: SchlegelNoelzke, jurisPK-SGB 11, \4;. !AufL 
2015, § 12a Rn. 21 ff. .w.N.;). I . I 
Eine Änderung der Ve hältnisse nach § 48 SGB X liegt auch nicht deshalb vor, weil Aus-
schlussgrund des § 7 bs. 4 Satz 1 SGB 11 zu Ungunsten des Antragstellers eingreift. 
erhält derjenige Leistu gen nach dem SGB 11 nicht, der eine Altersrente bezieht. Der 
steiler bezieht keine R nte (so auch LSG NRW, Beseh'- v. 11.04.2012 - L 19 AS ER 
Rn . 15). Aus der nicht eantragten Altersrente folgen schließlich keine 
die nach § 48 SGB X m Rahmen der Hilfebedürftigkeit berücksichtigt werden mussep.i J=ine 
fiktive Einkommensanr chnung - wie teilweise im Unterhaltsrecht möglich - ist im 8GB [11 (§§ 
9 und 11 SGB 11) nicht orgesehen. I . j 

dd. Der Bescheid des ntragsgegners ist auch nicht in einen Versagungsbescheid naJhi 6S 
Sozialgesetzbuch Erst Buch (SGB I) wegen Verfetzung von Mitwirkungspflichten 
ten. I i 
flDagegen spricht, dass die Befolgung einer Aufforderung zur AntragsteIlung vorrangigJr 
alleistungen nicht als M twirkungspflicht in den §§ 60 ff. SGB I aufgeführt ist. Es spricht daher 
viel dafür, die in § 5 A s. 3 SGB 11 enthaltene Bestimmung auch insoweit als 
Regelung der Rechtsfolgen einer unterfassenerr1 AntragsteIlung anzusehen. Etwas 
kann aber dann gelten, wenn der vorrangige Leistungsanspruch ohne Mitwirkung des 
tungsberechtigten - z.B in Form von notwendigen Angaben oder der Einreichung von 
lagen und Nachweisen - nicht realisiert werden kann." (RadOge, aaO; so auch LSG NRW, 
BeschL v. 11.04.2012 - L 19 AS 544/12 B ER Rn. 16). I 
Selbst wenn aber der A ffassung gefolgt wird, wonach das NichtsteIlen des Antrags eine l\\,er-
letzung einer Mitwirkun spflicht sein kann (8tachnow-Me'lerhoff in: SchlegelNoelz:ke J·u'risPK-

I I ' I 
I I 
I \ , , 
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SGB 11, 4. Auf!. 2015, § 5 Rn. 92 m.w.N.), dürfte der Bescheid rechtswidrig sein, weil in § 
668GB I geforderte rmessen nicht ausgeübt wurde. I I ' I 

I I 
ee. Ein Fall von § 40 bs. 2 Nr. 48GB II i.v.m. § 331 Sozialgesetzbuch Buch 111) 
liegt schließlich nicht vor. Danach müssten Tatsachen vorliegen, die zum IRuhen zum 
Wegfall des durch B sCheid festgestellten Anspruchs führen. Dies ist - wie P, ben aus-
geführt - durch den Umstand, dass Altersrente nicht beantragt wurde, nicht Qegeben. I 

I I 
Aus der Anordnung er aufschiebenden Wirkung für den belastenden 
folgt ein absolutes Vo Iziehungs- und Verwirklichungsverbot für den Antragsgegner. Ertliat die 
bewilligten Leistunge weiter zu zahlen. I , 

I ! 
I I 

Die Kostenentscheidu 9 beruht auf § 193 SGG und berücksichtigt da. Ergebnis in del $fche. 

I I 

; 

. i 
I 
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RechlsmiHelbelehrung ' 1 1 

Gegen diesen Besch/us ist gemaß § 172 SGG die Be·schwerde an das Landessozialgericht'mö'g'lich. 

Die Beschwerde ist na h § 173 SGG binnen eines Monats nach Bekanntgabe der beim 
SOlla/gericht Berfin, Inv Jidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elektronischer Form 
zur Niedersohrift des Ur undsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts . I 
Die Beschwerdefrist ist ueh dann gewahrt, wenn die Beschwerde binnen der Frist dem 
zialgericht BerlindBrand nburg, FörsteNieg 2 - 6, 14482 Potsdam, sChriftlich, in Form 
oder mündlich zur Nied rschrift des Urkundsbeamten der GescMftsstelie eingelegt Wird. ! f 

1

1 

Die elektronische Form wird durch eine qualifizierte signierte Datei gewahrt, die nach den .Maßbaben 
der Verordnung aber de elektronischen Rechtsvenkehr mit der Justiz im Land Ber/in vom 271 
ber 2006 (GVBI. S. 118 ) i. d. F. vom 9. Dezember 2009 (GVBI. S. 881) bzw. der Verordnung 
elektronIschen Rechtsv rkehr im Land Brandenburg vorn 14. Dezember 2006 (GVBI. 11 S. 558)1 i! d. F. 
vom 1. Oktober 2007 ( VBI. 11 S. 425) in die elektronische Poststelle des jeweiligen 
mitteln ist. Nahere Hinw ise zu den Kommunikationswegen für den elektronischen Rech . 11-
nen unter den rntemeta ressen www.berlin.de/senifustiziaktueil/erv bzw. WINW.erv.bra ;fs& I I )1 
gerufen werden. (; " -(fl 
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